


Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt 

gegeben (§ 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit§ 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG). 

Begründung der sofortigen Vollziehung 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt aufgrund des§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO 

im öffentlichen Interesse und überwiegenden Interesse eines Beteiligten. Die 

Anordnung dient dazu, sowohl die Beschäftigten der Kreisverwaltung Perleberg als 

auch die Ausländer und die sonstigen Einwohner vor den Folgen des Coronavirus zu 

schützen. 

chtsbehelfsbelehrun 

G gen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Wi erspruch beim Landkreis Prignitz, Der Landrat, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg 
e werden. 
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Landrat des Landkreises Prignitz 


